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Anordnung 
über die Begutachtung von Unterlagen 

der Vorbereitung von Investitionen

vom 3. April 1968

Bei der Anwendung der Grundsätze des ökonomi
schen Systems des Sozialismus auf die Investitions
tätigkeit soll die Begutachtung den für die Vorberei
tung und Durchführung von Investitionen verantwort
lichen Leitern helfen, Entscheidungen im Zuge der In
vestitionsvorbereitung im volkswirtschaftlichen Ge
samtinteresse sachgemäß und rechtzeitig treffen zu 
können. Entsprechend Abschnitt II Ziff. 7 der Grund
sätze vom 26. Oktober 1967 zur Vorbereitung und 
Durchführung von Investitionen (GBl. II S. 814) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1

Inhalt und Gegenstand der Begutachtung

(1) Die Begutachtung von Unterlagen der Vorberei
tung von Investitionen ist ein Prozeß der konstruktiven 
Auseinandersetzung zwischen den Gutachtern und den 
an der Vorbereitung der Investitionen Beteiligten. Die 
Gutachter t geraten die Investitionsauftraggeber (im 
folgenden Auftraggeber genannt) .hinsichtlich der EntT 
scheidungsfmdung im Zuge der Investitionsvorberei- 
tung. Ausgehend von den volkswirtschaftlichen Ge- 
samtinteressen nehmen die Gutachter aktiven Einfluß 
auf die Qualität der auszuarbeitenden Vorbereitungs-

I unterlagen einer Investition. Sie sind jepaflichief, alle 
Maßnahmen vorzuschlagen, die zu einer .volkswirt
schaftlich effektiveren Lösung der Investitionsaufgaben 
unter Ausschaltung aller betriebs-, gebiets- und zweig- 
egoisj,is^en Tendenzen dienen können.

(2) Die Schwerpunkte der Begutachtung sind:

— die von prognostischen Einsdiätzungen .und den 
Möglichkeiten der internationalen Spezialisierung 
und Kooperation ausgehende volkswirtschaftliche 
und territoriale Einordnung der Investition

— der Jikpnomische Nutzen der Investition (insbeson
dere die Investitionsaufwands-, Selbstkosten- und 
Gewinnentwicklung) einschließlich der Auswirkun
gen auf vor- und nachgelagerte Bereiche

— die Qualität der Vorbereitung und der Inhalt der 
Vorbereitungsunterlagen der Investition

— die ökonomisch zweckmäßigste Durchführung der 
Investition einschließlich der Möglichkeit ihrer ma
teriellen und finanziellen Sicherung unter Beach
tung der außenwirtschaftlichen Beziehungen

— die Konfrontation des internationalen technisch
ökonomischen Höchststandes mit den Lösungsvor
schlägen für die Investition zum Zeitpunkt ihrer 
Inbetriebnahme, unabhängig davon, wie der Auf
traggeber oder andere Institutionen die Möglichkei
ten einschätzen, diesen Stand zu erreichen.

(3) Die Begutachtung erfolgt durch Gutachter. Gut
achter können Mitarbeiter der Gutachterstellen oder 
Experten aus Wissenschaft und Praxis sein. Bei der 
Auswahl von Experten ist zu gewährleisten, daß sie 
nicht unmittelbar an der Ausarbeitung der zu begut
achtenden Unterlagen beteiligt waren.

(4) Gegenstand der Begutachtung sind Arbeitsergeb
nisse volkswirtschaftlicher, technologischer, bautechni
scher, ökonomischer und territorialer Untersuchungen, 
die während der Vorbereitung von Investitionen ent
stehen. Dazu gehören auch Unterlagen über Varianten
untersuchungen, Zeichnungen, Modelle, Angebote der 
in- und ausländischen Lieferer usw. sowie ergänzende 
Arbeitsunterlagen. Zur Begutachtung gehört nicht die 
selbständige oder eigenverantwortliche Ausarbeitung 
von Dokumenten und Unterlagen der Investitionsvorbe
reitung durch die Gutachter.

§ 2

Verträge und Entgelte der Begutachtung

(1) Uber die Begutachtungen sind zwischen den Auf
traggebern und den Gutachterstellen oder anderen Ein
richtungen, die Begutachtungen vornehmen, Wirt
schaftsverträge abzuschließen. Das gilt sowohl für die 
Begutachtungen, die in den Grundsätzen zur Vorbe
reitung und Durchführung von Investitionen festgelegt 
sind, als auch für die, die vom übergeordneten Organ 
oder von Bankorganen gefordert werden oder die vom 
Auftraggeber selbst veranlaßt werden.

(2) Die Wirtschaftsverträge über die Begutachtung 
von Investitionen sind so rechtzeitig abzuschließen, daß 
die Begutachtung vom Beginn der Vorbereitung einer


